
GESUNDHEITSABTEILUNG

Richtlinie für die cewährung von Reduktionen

1. Reduktiohen auf der Abwassergrundgebühr

l.l Vorau$elzungen

Gemäss Art I Abs. 1 der Gebührcnve.ordnung füf Siedlungsenn ässerungsantagen
vom 8. Apil 2002 weden lür die Abtrennung von nicht verschmulziem Frcmdwasser
Reduktionen bei der Grundgebühr der Benutzungsgebühr gewähd. Diese Abzüge
werden gewährt, wenn die notvendigen Anlagen auleigene Kosten oder beiAnlagen
der Sladi rnil einer angemessenen Kostenbeteiligung der crundstückbesilzer eßtettt

Die Höhe der Abzüge fichtet sich nach dem Anieil des abgetrennten Fremdwassers
und darf50 % der Grundgebühr nicht 0berschrciten.

Elne Abtrennung von nicht verschmutztem Fremdwasser liegi vof, wenn das Wasser
nachgewiesenermassen mtiels Trennsystem in ein Obeiflächengswässer abgeteilei
wid oder ins Grundwasser veßicke( Dabei isi sicherzustellen, dass bei der Veß1,
ckerung das Wassers nicht via Drainageleitungen in das Abwassersystem gelangt.
Der Nachweis isi vom cesuchstellerzu erbringen.

'l.2 Reduktion

Ene Reduktion wird gewähd, wenn mindestsns 50 % des blsher angefallenen
Fremdwassers abgetrennt wi|d, bzw bei mindeslens 50 % der veßiegelten crund,
slÜcksfläche eine Ablrennung des Fremdwassers edolgt. Es ist dabei zu berücksich-
tigen, ob das Grundstück sehr viel slärker veßlegelt istj als es dem zofentypischen
Veßiegelungsgrad entspicht In diesem Falle lst die minimal notwendige Abl€nnung
von Fremdwasser nach oben anzupassen (grcssef50 %).

Abtrennuno Frcmdwasser

50 bis 75 %
75 bls 100 %

Reduktion Grundqebühr

25%
5 0 %



2. Reduktionen auf dem Mengenpreis

2.1VoEuss€tzungen

Gemess Art. 8, Abs.2 der Gebührcnverordnung tijr Siedtungseniwässerungsantagen
vom 8. April 2002 kann elne Reduktionen auf dem llengenpreis gewährt weden,
wenn das bezogene Wasser rechtmässig und nachgewiesenermassen nur zum Teil

2.2 Reduktion

Eine Redukiion wird gewähft, wenn jährlich mindestens 100 m3 des bezogenen Trink
wassers nicht in die Siedlungsentwässerungsanlagen geleäer wird.

Es isi periodisch ein Nachweis uber die Verwendung des Wasseß zu erbringen. Die
[,'lenge des nicht eingeleiteten Wassers ist im NormaLfall mii einem sepaGten Was-
serzähler zu edassen.

Für rcchtmässig und nachgewiesenermassen nicht in die Siedtungsenhd&serungs,
anragen abgereitetes wasser enifält dann derMengenpreis

3. Gesuch

Ein Gesuch um Reduktion der AbwasseqrLrndgebü h r ist schifttich mit den notwendi,
gen Unterlagen än die Abteilung G€sundheii und Umweft zu richten. Fi]r die Be
handlung des Gesuches werden VeMaltungsgebühen nach l,lassqabe des Aufwan-
des in Rechnung geslellt.

ve€bschiedetvom SladtEt mit Beschluss am 8. Auqust2002


